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A. Bekanntmachungen des Landraths.
No. 1851 Namslau, den 12. April 1892.»

Vormnsterung des gesammten Pferdebestnndes im Kreise.
In den Tagen vom 24. bis 28. Mai dieses Jahres findet im diesseitigen

Kreise die periodisch wiederkehrende Vormnsterung des Pferde-Bestandes statt.
Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände wollen mit der Aufstellung

der Pferdebestands-Nuchweisungen, zu welchen Formulare in der Qpitz�schen
Buchdruckerei hierselbst vorräthig sind, umgebend beginnen.

In diese Nachweisungen ist der gesammte Pferdebestand mit Ausnahme der
Hengste, der Fohlen unter vier Jahren, der Stuten, welche entweder hochtragend sind
oder noch nicht länger als 14 Tage abgefohlt haben und der Pferde, welche auf beide
Augen blind sind, aufzunehmen. Auch gehören ferner nicht in die Nachweisung die
Pferde der Königlichen Gestüte, die Dienstpferde der Reichs- und Staatsbeamten, ·die
Pferde der Aerzte und Thierärzte, sowie der Posthalter, soweit sie für die Ausübung
des ärztlichen Berufes beziehungsweise zur Beförderung der Posten kontraktsmäßig ge-
halten werden.

Die Rubriken I�6 der Nachweisungen sind sorgfältig »»auszufüllen, die
letzteren selbst doppelt anzufertigen; ein Exemplar ist mir bestimmt bis zum
I0. Mai dieses Jahres einzureichen. Das zweite Exemplar ist im Musterungs-
termin mit zur Stelle zu bringen.

Die Musterungsorte und -Tage werden später bekannt gemacht werden, ebenso
die weiteren Anordnungen, welche ich für das Geschäft zu treffen habe.
IV« 18Cl " « Berlin, den 8. April 1888.
Nachrichten für diejenigen jungen Leute, welche in die Unteroffizier-Vorkchnlen zu Weilt-nrg,

Unnabnrg, Nenbreis-ich, Jiilich nnd Wohl-in. einzutreten in nsehen.
I) Die Unteroffizier-Vorschulen haben die Bestimmung, geeignete junge Leute von ausgesprochener

Neigung für den Unterossizierstand in der Zeit zwischen dem Verlassen der Schule nach been-
deter Schulpflichi und dem Eintritt in das wehrpflichtige Alter derart fortzubilden, daß sie
für ihren künftigen Beruf tüchtig werden. Bei militärischer Erziehung sollen sie dort Gelegen-
heit finden- ihre Schulkenntnisse soweit zu ergänzen, wie dies nicht nur im Hinblick auf den
militärischen Beruf, sondern auch für ihre spätere Verwendbarkeit im Miliiär-Berwaltungs-
bezw. Civildienste wünschenswerth ist. � Daneben wird der körperlichen Entwickelung und Aus-
bildung- Unter vvtzUgsweiser Berücksichtigung der Anforderungen des Militärdienstes besondere
Aufmerksamkeit zugewendet. D

S) Die Ausbildung in den Unteroffizier-Vorschulen dauert in der NR! ein bis zwei Jahre.
Z) Die Zöglinge der Unterofsizier-Vorschulen gehören nicht.-Izu -den ilitärpersonen des Reichs-

heeres. Denselben stehen daher bei vorkommenden Dienstbeschädigungen keine Ansprüche auf
Invaliden-Wohlthaien zu. Die Aufnahme begründet al1«Ees�r»-s.«;d».i"e,; Perpflichtung- aus der Vorschub,unter Uebernahme der für die Ausbildung in einer Un·tekåffczierschule fostgesetzten besonderen
Dienstverpfltchtung, unmittelbar in die hierfür bestimmte? -nterofsiziexschule überzutreten und



4)

5)

S)

)

S)

9)

10)

���176���

für jeden vollen oder auch nur begonnenen Monat des Aufenthaltes in der Unteroffizier-Vor-
schule zwei Monate über die gesetzliche Dienstpflicht hinaus im aktiven Heere zu dienen, sitt
den Fall aber, daß ein Zögling dieser Verpflichtung überhaupt nicht oder nicht in vollem
Umfange nachkommen sollte, die auf ihn gewendeten Kosten, 465 Mk. für jedes auf der Unter-
ofsizier-Vorschule zugebrachte Jahr, sofort zu erstatten. Jm letzteren Falle sind die nicht ein
volles Jahr bezw. einen vollen Monat ausmachenden Fristen tageweise zu berechnen. Wird
ein Zögling als zum Unterofsszier ungeei net aus der Unterofsizier-Vorschule entlassen, so ister zur Erstattung der Kosten nicht verpZlichtet. Auch übernimmt der Zögling für einen
etwaigen, über zwei Jahre hinaus erforderlich werdenden Aufenthalt in der Unterofsizier-
Vorschule keine besondere Verpflichtung. «
Bei dem Uebertritt in die Unterofsizierschule hat der FreiwilIige den Fahneneid zu leisten und
steht dann wie jeder andere Soldat des Heeres unter den militärischen Gesetzen.
Rach der in der Regel zwei Jahre dauernden Ausbildung in der Unterofsizierschule werden
die in den Unteroffizier-Vorschulen vorgebildeten Füsiliere an Jnfanierie- und ArtilIeri-
Truppentheile überwiesen, und zwar diejenigen Füsiliere, welche die Befähigung hierzu er-
worben haben, als Unteroffiziere.
Die Aufnahme in eine Unterofsizier-Vorschule ist von folgenden Bedingungen abhängig:

Die Aufzunehmenden dürfen in der Regel nicht unter 15 und nicht über 16 Jahr alt sein.
Dieselben sollen eine Körpergrösze.von»mtndestens 151 am und einen Brustumfang von

70��76 am, bei einem Alter von 16 Jahren eine Körpergröße von mindestens 153 am und
einen Brnstumfang von 73�79 am haben.

Sie müssen sich untadelhaft geführt haben, vollkommen gesund, im Verhältnis; zu ihrem
Alter· kräftig gebaut, sowie frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu
chronischen Krankheiten sein, ein scharfes Auge, gutes Gehör und fehlerfreie (nicht stotternde)
Sprache haben. - S

Sie müssen leserlich und im Allgemeinen richtig schreiben, Gedrucktes (in deutscher und
lateinischer Druckschrift) ohne Anstoß lesen und die vier Grundrechnungsarten rechnen können.

Bettnässer, Bruchleidende und mit Fußsch«weiß behaftete junge Leute dürfen nicht aufge-
nommen werden. «
Wer in eine Unteroffizier-Vorschule aufgenommen zu werden wünfcht, hat sich, nachdem er
mindestens M-V- Jahr alt geworden ist, begleitet von seinem Vater oder Vormund, persönlich dem
Bezirks-Kommandeur seine-I Ausenthaltsortes vorzustellen und hierbei folgende Papiere vorzulegen:

a. ein G-eburtszeugniß, « ;
b. den Konsirmations- bezw. Einsegnungsschein,,
a. ein Unbescholtenheitszeugniß der Polizei-Obrigkeit,
d. etwa vorhandene Schulzeugnisse.

Der Bezirks-Kommandeur veranlaßt die ärztliche Untersuchung, die schulwissenschaftliche
Prüfung und die Aufnahme einer schriftlichen Verhandlung über die unter 3 erwähnte Ver-
pflichtung, welche vom Vater oder Vormund mit zu unterzeichnen ist. » «
Jnsoweit Stellen frei sind, erfolgt die Einberufung nach vollendetem 15. Lebensjahre in die
Unterofsizier-Vorschulen Weilburg und Annaburg im Oktober, in die Unteroffizier-Vorschule
Reubreisach im April jedes Jahres dnrch Vermittelung der Bezirks-Kommandeure. -

Diejenigen jungen Leute, welche 16«J2 Jahre. alt geworden sind, ohne einberufen
worden zu sein, sind von der Aufnahmeausgeschlossen und erhalten« daher die eingefandten
Papiere zurück. « i » «
Die Einberufenen haben sich zunächst in das Stabsquartier des Bezirks-Kommandos zu be-
geben. Hier werden sie nochmals ärztlich nntersucht und erhalten im Fall der Brauchbarkeit
einen Vorschuß »in Höhe der für den zurückgelegten sMarsch und den Weitermarsch nach der
betreffenden Vorschule zuständigen Gebührnisse. Diese bestehen in Fahr- und Zehrgeldern.
Erstere richten sich bei Landwegen � nächste Poststraße � nach den tarifmäßigen Postfahr-
preisen, ohne Rücksicht auf das wirklich benutzte Besörderungsmiitel, während- bei Eisenbahn-
verbindnng ein Militärfahrscheir. auszustellen ist-. Das Zehrgeld beträgt:

a. bei Reisen auf der Eisenbahn für jedes Kilometer 0,5 Ps.,
I)-. bei Reisen auf dem Landweg für jedes Kilometer 1,5 Ps.,

in beiden Fällen aber mindestens 1 Mark. «
Bei der Gestcl1ung zum Eintritt in eine Unteroffizier-Vorschule müssen die Einberufenen mit
einem Paar guter Stiefeln und zwei neuen Hemden, sowie mit 6 Mark zur Beschaffung des
erforderlichen Putz-zcuges versehen sein.

In den Unteroffizier-Vorschulen wird das zum Lebensunterhalt Rothwendige, einschließlich
de-r Kleidung und der Lehrmittel, unentgeltlich gewährt. .

- K·riegs-Wcinisterium. Bronsart von.Schellendorff.
No 63-4. 88. A. 2. · « «
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Die Unterossizierschulen haben die Bestimmung, junge Leute, welche sich dem Militärstande
widmen wollen, zu Unterosfizieren heranzubild-en.
Der Aufenthalt in der Unteroffizierschule dauert in der Regel drei, bei« besonderer Brauch-
barkeit um: zwei Jahre, in welcher Zeit die jungen Leute gründliche militärische Ausbildung
und solchen Unterricht erhalten, welcher sie befähigt, bei sonstiger Tüchtigkeit auch die bevor-
"zugteren Stellen des Unterosfizierstandes (Feldwebel 2c.), des Militär-V"er1valtungsdienstes
(Zahlmeister 2c.) und des Civildienstes zu erlangen. ·

Der Unterricht umfaßt: Lesen, Schreiben und Rechnen, deutsche Sprache, Anfertigung
aller Arten von Dienstschreiben, militärische Rechnungsführung, Geschichte, Geographie, Plan-
zeichnen und Gesang.

Die gymnastischen Uebun gen bestehen in Turnen, Bajonettsechten und Schwimmen.
Der Aufenthalt in der Unteroffizierschule giebt den jungen Leuten keinen Anspruch auf die
Beförderung zum Unteroffizier. Solche hängt lediglich von der guten Führung und der
erlangten Dienstkenntniß des Einzelnen ab. Die vorzüglichsten Freiwilligen werden bereits
auf den Unterosfizierschulen zu überzähligen Unteroffizieren befördert und treten bei ihrem
Ausscheiden in das Heer sogleich in etatsmäßige Unterosfizierstellen.
Uebertveisungen von Unterosfizierschülern erfolgen nur an Jnfanterie- und Artillerie-Truppen-
theile. Für die Vertheilung an diese Truppentheile ist in erster Linie das dienstliche Be-
dürfniß maßgebend, indessen sollen die Wünsche der Einzelnen um Zutheilung an bestimmte
Truppentheile nach Möglichkeit berücksichtigt w.·rden.
Die Füsiliere der Unteroffizierschulen stehen wie jeder andere Soldat des aktiven Heeres unter
den militärischen Gesetzen und haben beim Eintritt den Fahncneid zu leisten.
Der in die Unteroffizierschule Einzustellende muß mindestens 17 Jahre alt sein, darf aber das
20. Jahr noch nicht vollendet haben.

Der Einzustellende soll mindestens 157 am groß, vollkommen gesund, frei von körper-
lichen Gebrechen sowie wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten sein und· die
Brauchbarkeit für den Friedensdienst der Jnfanterie besitzen.

Das Mindestmaaß für den Brustumsang beträgt bei einem Alter von 17�18 Jahren
74��80 em, von 18�19 Jahren 76�82 am, nach zurückgelegtem 19. Lebensjahre 78��84 am.
Der Einzustellende muß sich tadellos geführt haben, lateinische und deutsche , Schrist mit
einiger Sicherheit lesen und schreiben können und die ersten Grundlagen des Rechnens mit
unbenannten Zahlen kennen.
Der Eintritt in eine Unteroffizierschule kann nur dann erfolgen, wenn sich der FreiwilItge
zuvor verpflichtet, nach erfolgter Ueberweisung aus der Unteroffizierschule an einen Truppen-
theil noch vier Jahre im aktiven Heere zu dienen. «
Der Einberufene muß mit ausreichendem Schuhzeug, zwei Hemden und mit 6 Mark zur Be-
schaffung des erforderlichen Putzzeuges versehen sein. Im Uebrigen ist die Ausbildung kosten-«
frei; die Füsiliere der Unteroffizierschulen werden bekleidet und verpflegt wie jeder Soldat
des aktiven Heeres.
Wer in eine Unteroffizierschule aufgenommen zu werden wünscht, hat sich bei dem Bezirks-
Kommandeur seines Aufenthaltsorts oder bei einem der Kommandeure.der Unteroffizierschulen
in Potsdam, Biebrich, Ettlingen und Marienwerder unter Voxzeigung eines von dem Eivil-
Vorsitzenden der Ersatz-Kommission seines Aushebungs-B ezirks ausgestellten Meldescheins per-
sönlich zu melden.

Da die Unteroffizierschulen in Jülich und Weißenfels sich aus Unteroffizier-Vorschülern
ergänzen, so findet die Einstellung von Freiwilligen daselbst nicht mehr statt.
Jst die Prüfung im Lesen, Schreiben und Rechnen, sowie die ärztliche Untersuchung günstig
ausgefallen, so wird zunächst die Verpflichtungs-Verhandlung über die vorgeschriebene längere
aktive Dienstzeit (Ziffer 8) aufgenommen.

Diejenigen Freiwilligen, welche bei einem Bezirks-Kommandeur den freiwilligen Eintritt
nachgesucht haben, erhalten durch dessen Vermittelung den Annahmeschein von der Unter-
offizierschule, welcher sie zugetheilt worden sind.

Nach Ertheilung des Annahmescheins tritt der Freiwillige in die Klasse der vorläufig in die
Heimath beurlaubten Freiwilligen. Die Einberufung erfolgt von derjenigen Unteroffizierschule,
welche den Annahmeschein ausgestellt hat, durch Vermittelung des betreffenden Bezirks-Kommandeurs .

Eine Lösung der Eintrittsverpflichtung kann nur mit Genehmigung.der Jnspektion der
Jnfanterieschulen erfolgen. Kosten dürfen der Militärverwaltung hierdurch nicht entstehen.
Wird die Lösung der Verpflichtung nach dem Eintrefsen auf einer Unteroffizierschule erbeten,
so hat der betreffende Freiwillige, wenn die Genehmigung ausnahmsweise ertheilt wird, die
Kosten der Rückreise zu tragen.
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Die Wünsche der Freiwilligen um Zutheilung an eine bestimmte Unteroffizierschule sollen,
sz soweit angängig, berücksichtigt werden.

12) Die Einstellung von Freiwilligen in die Unteroffizierschulen findet alljährlich zweimal statt,
und zwar bei den Unteroffizierschulen Potsdam, Biebrich und Marienwerder im Monat Ok-
tober, bei der Unteroffizierschule Ettlingen im Monat April. ·

Wer zu diesen Zeitpunkten nicht einberufen werden kann, darf in freiwerdende Stellen
der Unteroffizi.erschulen zu Potsdam, Biebrich und Marienwerder bis Ende Dezember, der
Unteroffizierschule zu Ettlingen bis Ende Juni eingestellt werden, vorausgesetzt, daß dann
noch allen Aufnahmebedingungen genügt wird. A

13) Füsiliere der Unteroffizierschulen, die sich durch mangelhaste Führung oder durch zu geringe
Leistungen als nicht geeignet für den Unteroffizierberuf erweisen, werden aus den Unteroffizier-
schulen entlassen. Solchen entlassenen Freiwilligen wird die in den Unteroffizierschulen zug-brgich3 Dienstzeit bei der Erfüllung ihrer Dienstpflicht im aktiven Heere nicht in Anrechnung
ge ra t.

14) Während ihrer Dienstzeit in der Unteroffizierschule erhalten bei guter Führung diejenigen
Füsiliere, welche in die Heimath beurlaubt werden, eine einmalige Reise-Entschädigung.
Während dieser Beurlaubun wird den Füsilieren die Löhnung bis zu 4 Wochen belassen.

Kriegs-Minif;terium. Bronsart von Schellendorff.
Nr. as-4. 88. A. 2.

Berlin, den 8. April 1888.
Bestimmungen für die Anmcldnngen zu den Untervffizier-Vorschulen und Unterofsizierfehulen.

I. Nothwcndig·e körperliche Eigenschaften für die Aufnahme.-E)
A. Unteroffizier-Vorschulen.

1) Die zur Einstellung in die Unteroffizier-Vorschnlen sich meldenden jungen Leute müssen min-
destens 14V2 Jahr alt, vollkommen gesund und frei von körperlichen Gebrechen und wahr-
nehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten sein. Dieselben sollen eine Körpergröße von
mindestens 151 cm und einen Brustumfang von 70�76 em, bei einem Alter von 16 Jahren
eine Körpergröße von mindestens 153 am und einen Brustumfang von 73�79 am haben.
Der Entwickelung der Brustorgane ist bei der ärztlichen Untersuchung die größte Aufmerksam-
keit zu schenken und genau zu prüfen, ob dieselben vollständig gesund sind und mit dem
übrigen Bau des Körpers in Größe und Thätigkeit übereinstimmen. .

2) Auf dem rechten Auge muß volle Sehschärfe vorhanden sein, auf dem linken muß die letztere
mehr als die Hälfte betragen. Kurzsichtigkeit, bei welcher der Fernpunktsabstand auf dem
rechten Auge 70 am oder weniger beträgt, schließt von der Einstellung aus. Die Ergebnisse
der Untersuchungjedes einzelnen Auges � bei verdecktem anderen Auge � sind unter Be-
nutzung der Snellen�schen Sehproben in unreduzirten Zahlen anzugeben. (Vergl. § 4, 8 der
Dienstanweisung zur· Beurtheilung der Militärdienstfähigkeit 2c. vom 8. April 1877.)

Z) Beide Ohren müssen normale Hörweite besitzen.
4) Die in der Anlage 1 der Rekrutirungs-Ordnung verzeichneten Fehler machen der Mehrzahl

nach zur Aufnahme ungeeignet, wenn sie nicht sehr unbedeutend sind, oder sich noch be-
heben lassen. Dieselben sind in dem ärztlichen Attest in jedem Fall zu erwähnen.

5) Die in Gemäßheit des § 63, 2 der Dienstanweisung vom 8. April 1877 auszustellenden
militärärztlichen Atteste haben sich darüber auszusprechen, ob der iUntersuchte im Verhältniß
zu seinem Alter gut, genügend oder mangelhaft entwickelt ist sowie ob derselbe voraussichtlich
mit dem vollendeten 18. bezw. 19. Lebensjahre völlig felddienstfähig sein wird.

B. Unteroffiziers-chulen. .
Zu den im § 63, 1 der Dienstanweisung vom 8. April 1877 enthaltenen Vorschriften

treten nachstehende Bestimmungen hinzu:
1) Das Mindestmaß für den Brustumfang beträgt bei einem Alter von 17�18 Jahren 74�80 am,

von 18-�-19 Jahren 76�82 am, nach zurückgelegtem 19. Lebensjahre 78�84 cm. Der
Entwickelung der Brustorgane" ist bei der ärztlichen Untersuchung die größte Aufmerksamkeit
zu schenken und genau zu prüfen, ob dieselben vollständig gesund sind und mit dem übrigen
Bau des Körpers in Größe und Thätigkeit übereinstimmen. -

2) Auf dem rechten Auge muß volle Sehschärfe vorhanden sein, auf dem linken muß dieselbe
mehr als die Hälfte betragen. Kurzsichtigkeit, bei welcher der Fernpunktsabstand auf dem
rechten Auge 70 am oder weniger beträgt, schließt von der Einstellung aus. Die Ergebnisse

.�-.-�-.
«·) .Die ärzlithe Untersuchung hat auf das Genaueste stattzufinden, da durch die Hin- nnd Ruckreisen der

von den betreffenden Anstalten wegen körperlicher U,ntauglichkeit wieder entlassenen Freiwilligen der Militär-Verwaltung
nun-dthige Kosten und den betreffenden jungen Leuten vielfach Nachtheile in ihrem- bürgerlichen Fortkommen erwachsen.

Unmittelbar vor der Absendung der Freiwilligen vom Bezirkskommando nach der betreffenden Anstalt ist
die ärztliche Untersuchung zu wiederholen.
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der Untersuchung jedes einzelnen Auges � bei verdecktem anderen Auge .�- sind unter Be-
nutzung der Snellen�schen Sehproben in unreduzirten Zahlen anzugeben.
Beide Ohren müssen normale Hörweite bes1tzen. « .
Die in der Anlage I der Rekrutirungs-Ordnung verzeichneten Fehler marhen der Mehrzahl
nach zur Aufnahme ungeeignet, wenn sie nicht sehr unedeutend sind, oder sich noch be-
heben lassen. Dieselben sind in dem nach § 63 der Dienstanweisung vom 8. April 1877
auszuftellenden ärztlichen Attest in jedem Fall zu erwähnen. Der Absatz L des § 7 der ge-
nannten Dienstanweisung hat keine Anwendung z·u finden, da es sich um die körperliche
Brauchbarkeit für eine Unteroffizierschule handelt, deren Zöglinge vielmehr unter Berücksich-
tigung des an ihre körperliche Tüchtigkeit besonders hohe Anforderungen stellenden künftigen
Berufs als Unteroffiziere zu beurtheilen find· und die Brauchbarkeit für den Friedensdienst
der Jnfanterie besitzen müssen. · -

Jn dem militärärztlichen Atteft ist auszusprechen, ob der Untersuchte gut genügend
oder mangelhaft entwickelt ist.

II. Anmelde-Pariere.
Die Anmeldung bei der Jnspektion der Jnfanterieschulen wird seitens der Bezirkskommandos

mittelst eines Nationales bewirkt, für welches das Muster I maßgebend ist.

No. 63-4. 88«. A. 2.

I)

2)

Z)

Dem Nationale sind als besondere Anlagen beizufügen:
Der Meldeschein (§ 83 der Ersatzordnung) in denjenigen Fällen, in welchen es sich um die
Aufnahme von FreiwilIigen in eine Unteroffizierschule handelt.
Eine nach Maßgabe des Mufters 2 mit dem Freiwilligen aufzunehmende Verhandlung, in
welcher sich der Betreffende verpflichtet, nach erfolgter Ueberweisung aus der Unteroffizierschule
an einen Truppentheil noch vier Jahre im aktiven Heere zu dienen.
eine gleicha·rtige, nach Maßgabe des Musters 3 aufzunehmende Verhandlung, in welcher der
für eine Unterofsizier-Vorschule Angemeldete sich zum Uebertritt in eine Unteroffizierschule und
demnächsi zur Erfüllung einer entsprechenden Dienstzeit im aktiven Heere verpflichtet.

4) Ein Prüfungs-Nachweis nach Muster 4.
5) Das ärztliche Attest.

Kriegs-Ministerium. Bronsart von Schellendorf.
· Mnster1.

« N a t I o n a l e ��-
des (Vor- und Zunamen) aus dem Bezirk des Landwehr-Bataillons . . . . ; .,
der sich zum Eintritt in die ntmYffMerschUle «UntewWær-Vmächszle zu . . . . . . . .gemeldet hat.

1. 2. « Z. 4. 5. 6. 7. 8. «9. 10.

V - - V d ; F- » Schulen ruf oder S- Zahl»Ur» (K»VSks, Re- V- Vx)des:DT3Ochck·V8U V gar: work besucht sonstige a. Größe der Ge-

« « � A 11.

.T . . E-V - .W « Bürger-:-»;kz :«..«-�.::«.:««2:::«"«E»..:.:. I» e-2:I::s ..  Wiss is-

gen.

-I.

t · « l·1." Eine bestimmte Unte:oefTfxI:gLJ;k«le ist nur

ZU

ierun s- mundes. V· TUTTI« VOschäf« Km"t« wi ter.und A g k,ezk,».E Stä3;1dGE;::szk3- « konssrmirt nd tigung 1). Brust-« nzsse» sch s
- , gen b. Aufent- bezw· bis zu se» dem ums» b Stand

Zunamen. Bundes- »und früheres» haltsort ginge- welchem Verlassen g« ·
stzzx) Mtl"rtürverhältniß» des Auge- segnet· Jahre de» VOkf9kHM-

der Geburt· des Vaters. meldeten. · Schuh»

Bemerkun

« a. Lesen.

z b. Schrei-«
dann anzugeben, wenn ein genügend »begrün- ben.
deter Wunsch vorliegt.

2. Unter Bemerkungen ist das Urtheil des Bezirks-
kommandeurs kurz anzugeben (ob der Ange-
meldete körperlich, geistig und fittlich geeignet,
Ob des RUf sein·-I Familie gut, ob derselbe
empfohlen wird, ob baldige Einstellung erwünscht ,
ift.) Die Ermittelung »in Beziehung auf die .
sittliche Geeignetheit müssen so sorgfältig wie A I
möglich angestellt werden. - »
In Spalte Bemerkungen ist ferner auszusprechen,
ob bei den Anmeldungen zu einer Unteroffizieri -
Vorschule die jungen Leute Anspruch auf Auf- ,
nahme in »das Militär - Knaben - Erziehungs-
Jnstitut zu Annaburg - hatten, vergl. A.-V.-Bl.
1880 Seite 223. -

Erliinterungiäi zum Nationale.

(-. Rechnen .

Ort und Tag. « Unterschrift.
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Uuteroffiziers chule. Muster 2.
» V e r h a n d e l t

. . . . ..den..ten.,....18.."
Eserfcheint.......am..18..zu....Kreis....geboren,

wohnhast zu . . . . . . und bittet um Aufnahme in  Unteroffizierschule . . . . . . .
Nachdem der Genannte mit der Bestimmung des § 86 der Ersatzordnung bekannt gemacht

worden ist und von der kriegsministeriellen Verfügung vom 8. April 1888 � A.-V.-Bl. Seite 82 �
Kenntniß genommen hat, erklärte derselbe:

,,Jch verpflichte mich hiermit auf Grund der vorgenannten mir bekannt gewordenen Be-
stimmungen nach erfolgter Ueberweisung aus der Unterofsizierfchule an einen Truppentheil
noch vier Jahre im aktiven Heere zu dienen.«

V. g. u.
(Unterschrift.)

Gefchehen wie oben.
(Name, Charge)

Unteroffizier-Vorschule.  » » . Muster Z.
« Verha"nde«t

. . . . ..den..ten..«...18..
Es erscheint . . . . . . . am . . 18 . - zu . . . . Kreis . . . . geboren,

wohnhaft zu . . . . . . und bittet um Aufnahme in  Unteroffizier-Vorschule . . . . . .
Nachdem der Genannte von der Bestimmung des .Kriegsministeriums vom 8. April 1888

-� A.-V.-Bl. Seite 80 � Kenntniß genommen hat, erklärte derselbe:
,,Jch verpslichte mich hiermit auf Grund der vorgenannten mir bekannt gewordenen Be-
stimmung, aus der Vorschule, unter Uebernahme der für die Ausbildung in einer Unter-
ofsizierschule festgesetzten besonderen Dienstverpflichtung, unmittelbar in die hierfür bestimmte
Unteroffizierschule überzutreten und für jeden vollen oder auch nur begonnenen Monat des
Aufenthalts in der Unteroffizier- Vorschule zwei Monate über die gefetzliche Dienstpflicht
hinaus im aktiven Heere zu dienen; für den Fall aber, daß ich dieser Verpflichtung über-
haupt nicht oder nicht in vollem Umfange nachkommen sollte, die aus mich gewendeten
Kosten, im Betrage von 465 Mark für jedes auf der Unteroffizier-Vorfchule zugebrachte
Jahr zu erstatten.« )

- V. g. u.
(Unterschrift.)

Der nnterzeichnete Vater (oder Vormund) genehmigt die vorstehende Erklärung seines Sohnes &c.
. (Unterfchrift des Vaters.)

Gefchehen wie oben.
(Name, Charge)

-
Muster 4.

Prüfungs-Nachweis.
Diktat (in deutscher Schrift).

Abschrift (in lateinischer Schrift).
Addition. » Subtraktion.
Multiplikation. » Division

Unter meiner Aufsicht»»gefertigt.
Tag.

(Name, Charge.)

Berlin, den 7. Oktober 1880.
&#39; Grundsätze für die Aufnahme von Knaben in das Militair-Kur:ben-Erziehungs-Institut

. zu Annaburg. «

Das Militair-Knaben-Grziehungs-Institut zu Annaburg besteht aus: der Knabenfchule und
der Unteroffizier-Vorschule. )

A. Knabenschule.
I) Die Knabenschnle hat die Bestimmung, den Söhnen der unter 2 bezeichneten Personen bis zur

erfolgten Konfirmation bezw. bis zum vollendeten 15. Lebensjahre unentgeltltch eine derartige
Erziehung und schulwissenfchaftliche Ausbildung zu gewähren, daß dieselben bei »ihrem Aus-
scheiden aus der Schule zur Ergreifung eines praktischen Lebensberufes befähigt sind.

2) Aufnahmefähig sind:



I. die Söhne der zum Friedensstande (§ 38 des Reichs-Militär-Gesetzes vom 2. Mai 18«74)
gehörigen oder im aktiven Dienst verstorbenen Unterofsiziere und Gemeinen des ReichsheereI
und der KaiferlicheU M0kkUO;

II. a. die Söhne«) der aus dem Reichsheere oder der Kaiserlichen Marine mit Invalidenver-
spkgUng2) (§ 64 des Reichs-Militär-Penfions-Gesetzes vom 27. Juni 1871) ausgeschiedenen
Unteroffiziere und Gemeinen; ,

b. die Söhne derjenigen Unterofsiziere, welche nach 9jährigem aktiven Militärdienst zur
Gendarmerie oder Schutzmannschaft übergetreten, bezw. mit dem Forstversorgungsschein
ausgeschieden sind.

Z) Als Söhne im Sinne der Bestimmungen unter Nr. 2 gelten auch diejenigen Söhne, welche
zwar außer der Ehe geboren, aber durch die nachfolgende Ehe legitimirt worden sind. «

4) Von den unter Nr. 2 bezeichneten Knaben haben diejenigen der Klasse 1 grundsätzlich» den
Vorzug vor denen der Klasse I1. Ausnahmen hiervon sind nur in einzelnen dringenden
Fällen zulässig. » » " » · · · »

Innerhalb jeder Klasse rangiren die Knaben nach Maßgabe der Militairdienstze1t des
Vaters und der -Bedürftigkeit der Familie.

Als Militairdienstzeit ist nur die im Heere oder in der Kaiserlichen Marine aktiv zurück-
gelegte Dienstzeit anzusehen«), bei Beurtheilung der Bedürftigkeit in der Regel die Anzahl· der
amLeben befindlichen, nicht- anderweitig versorgten Kinder unter 15 Jahren zu Grunde zu legen.

S) Die Aufzunehmenden� dürfen -in« der« Regel nicht unter 11 und nicht über 12 Jahre, alt sein.
S Aus einer und derselben Familie dürfen höchstens zwei Knaben -in der Knabenschule erzogen werden.Z; Aufnahme - Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn der Angemeldete mindestens

10 Jahre alt ist. «
Bei der Anmeldung sind folgende Ausweise beizubringen:

a) der Tausschein

b)) der (Lgn1Psscheinsche ein esundheits ein
d) ein Schulzeugniß de« Knaben«
e) die näheren Nachrichten über die

Familien-Verhältnisse F
Kann der Jmpfschein oder ein ärztliches Attest darüber, daß die erfolgte Jmpfung an

den Narben sichtbar ist, nicht beigebracht werden, so muß eine nochmalige Jmpfung stattfinden.
Zur Aufstellung des Gesundheitsscheines und der Familiennachrichten werden Formulare

auf Antrag von der Direktion des Jnstituts verabfolgt.
. - Die Einsendung der vorbezeichneten Schriftstücke an die Direktiön erfolgt für diejenigen

Knaben der Klasse 1, deren Vater sich noch im aktiven Militärdienst befindet, durch die be-
treffenden Truppentheile 2c., für die übrigen Knaben durch die Ortsbehörde.

s.)· Die angemeldeten und als geeignet befundenen Knaben werden .in die Anwärterliste für die
Knabenschule aufgenommen. " " F

Ueber die Einberufung der Anwärter entscheidet die Aufnahme-Kommission. Die Ent-
scheidung selbst hat nach den unter 4 bis 6 angeführten Gesichtspunkten, jedoch auch untergleichrzeiltiger Beachtung der für den Einzelfall in Betracht kommenden besonderen Verhältnisse

. zu e o gen.
O) DieiAufnahme-Kommission besteht unter dem Vorsrtz des Direktors aus einem Ofsizier, dem

Instituts-Prediger und einem Lehrer. i
Der «Osfizier und der·Lehrer sind seitens des Direktors zu bestimmen.

I0) Der Hauptaufnahmetermin ist· zu Michaelis. -
11) Wenn ein als Anwärter notirter Knabe das Alter von 13 Jahren überschritten hat, ohne zur

Aufnahme gelangt zu sein, wird er in der Anwärterliste für die Knabenschule gestrichen.
» B. Unteroffizier-Vorschule.

Für die Aufnahme in die Unterosfizier-Vorschule sind die vorstehend für die Aufnahme in
di· Unterofsizier-Vorschulen erlassenen Bestimmungen maßgebend.

Letztere werden nur dahin modifizirt, daß in die Unteroffizier-Vorschule zu Annaburg geeignete
junge Leute in nachstehender Reihenfolge Ausnahme finden:

-

s-1�j-H
1) Diejenigen bedürftigen, elternlosen"Jund vaterlosen Soldatenwaisen, deren Vater in einem der zur preußi-

schen Armee gehörigen Kontingenten gestanden hat und welche während des aktiven Militärdienstes des Vaters ehelich
geboren sind oder deren Vater als Soldat gestorben ist, sind in erster Linie auf die Wohlthaten des Potsdam�fchen
großen Militär-Waisenhauses angewiesen und kommen daher nur für den Fall, daß ihnen letztere des zu grüßen An-
dranges wegen nicht gewährt werden können, für die Knabenschule in Betracht. .

2) Als,Jnvalidenversorgung ist auch der Civilanstellungsschein unzusehen, sofer»n»er nach einer 12jithrigen
aktiven Militardienstzeit ertheilt worden ist. « · ·

Z) Hierbei kommt die- früher im Militardienst eines Bundesstaates oder der Regierung eines zu einem
Bundesstaate gehörenden Gebietes zurückgelegte aktive Dienstzeit mit in Betracht. ·
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1) die sich zum Uebertritt in die Unteroffizie"r-Vorschule meldenden Zöglinge der Knabenfchule;
2) die nach A 11 in der Anwärterliste für die Knabenschule wieder gestrichenen Knaben;
Z) die zu B 1 und 2 nicht gehörigen Söhne der unter A 2 verzeichneten Personen;
4) andere geeignete junge Leute.

Die Aufstellung der Anwärterliste für die Unteroffizier-Vorschule, sowie die Festsetzung der
Reihenfolge innerhalb jeder der vorstehend angeführten Klassen liegt dem Direktor des Instituts ob.

Kriegs-Ministerium. v o n K a m e ke.
111-B

V o r t h e i l e ,
welche den zum 4 jährig-freiwilligen Militärdienft bei der Kavallerie eintretenden jungen

Leuten· entstehen.
Die fich freiwillig zu einer vierjährigen Dienstzeit bei der Kavallerie meldenden jungen

Leute haben folgende Vortheile:
I) Sie können sich das Regiment, bei welchem sie eintreten wollen, selbst wählen.
2) Sie werden während der Zeit, in welcher sie sich im Reserveverhältniß befinden, zu Uebungen

. in der Regel nicht herangezogen.
Z) Sie dienen in der L,andwehr I. Aufgebots nur drei Jahre.

III« 187l Berlin, den 4. März 1892.
« Beknnnttnachung.

In Ausführung des § 155 Abs. 2 der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom
1. Juni 1891 (R.-G.-Bl. S. 261) wird Folgendes bestimmt:

»1. Unter der Bezeichnung: höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des Titel VII der Ge-
werbeordnung ist zu verstehen:

-in der Regel der Regierungs-Präsident, soweit es sich um das Verfahren nach § 105 a. Abs. S
a. a. O. sowie um die Genehmigung statutarische: Bestimmungen einzelner Gemeinden mit Aus-
nahme der Stadt Berlin und weiterer Kommunalverbände mit Ausnahme der Provinzen han-
delt (§ 142), . -

der Bezirks-Ausschuß,
soweit es sich um die Genehmigung statutarischer Bestimmungen der Stadt Berlin und der
Provinzialverbände handelt,

der Ober-Präsident.
Für die Stadt-Berlin tritt an die Stelle des Regierungs-Präsidenten in den FällenIt si§ 120, 120 (1 Abs. 4 und 134 i Abs.2 der Ober-Präsioent, im Uebrigen der Polizei-

rä dent.
Für diejenigen Betriebe, welche der Aufsicht der Bergbehörden unterstellt sind, ist unter

der Bezeichnung ,,höhere - Verwaltungsbehörde« das Oberbergamt zu verstehen.
2. Unter der Bezeichnung: untere Verwaltungsbehörde ist zu verstehen:für die der Ber·gverwaltung unterstehenden Betriebe der Bergrevierbeamte, im Uebrigen in der

Regel der Landrath, für Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern die Ortspolizei ehörde,
für diejenigen Städte der Provinz Hannover, für welche die revidirte Städteordnung

vom 24. Juni 1858 gilt � mit Ausnahme der im § 27 Absatz L der Kreisordnung für
diese Provinz vom 6. Mai 1884 bezeichneten Städte � der Magistrat. «

Z. Unter der Bezeichnung: Gemeindebehörde ist der Gemeindevorstand zu verstehen.
4. Unter der Bezeichnung: Ortspolizeibehörde ist zu verstehen:

für die der Bergverwaltung unterstellten Betriebe der Bergrevierbeamte,
im Uebrigen derjenige Beamte oder diejenige «Behörde, denen die Verwaltung der.

örtlichen Polizei obliegt.
5. Unter der Bezeichnung: Polizeibehörde im Sinne des § 105b Absatz 2 a. a. O. find

sowohl die Ortspolizeibehörden als auch die Kreis- und Landespolizeibehörden zu verstehen. Im
Uebrigen gilt als Polizeibehörde stets die Ortspolizeibehörde (Ziffer 4).

6; Unter der Bezeichnung: weitere Kommunalverbände sind zu verstehen:
die Provinzialverbände, die kommunalständischen Verbände der Regierungsbezirle Eassel und-
Wiesbaden, die .Kreisverbände, der Landeskommunalverband und die Oberamtsbezirke in Hohen-
zollern, die Landbürgermeistereien der Rheinprovinz und die Aemter in Westfalen.

Der Minister des Innern- Der Minister für Handel nnd Gewerbe.
Herrfurth. J. V.: Magdeburg.

» Namslau, den II. April 1892.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierbnrch zur »öffentlichen Kenntniß.

-« »Nebst I Veilchen· «
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1.Beilage zu Nr.15 des ,,Nams-lauer Kreisblattes.«
Donnerstag den 14. April l892.

No. 188] Berlin, den 2. März 1892.«
Bekanntmachnng,

den Ankauf von Remontcn für 1892 betreffend.
Regierungsbezirk Breslau. ·

Zum Ankaufc von Remonten im Alter von drei und ausnahmsweise vier Jahren sind im
Bereiche des Regierungsbczirks Breslau für dieses Jahr nachstehende, Morgens 8 resp. 9 Uhr be-
ginnende Märkte anberaumt worden und zwar: ·

am 10. Mai in Namslau 8 Uhr,am 12. Mai in Bernstadt 9 Uhr, I am 14. Mai in Trebnitz 9 Uhr,
,, 13. ,, ,, Süßwinkel 9 Uhr, ,, 16. ,, ,, Groß-Wartenberg 9 Uhr

Die von der Remonte-Ankaufs-Kommission erkauften Pferde werden zur Stelle abgenommen
und sofort gegen O-uittung«baar bezahlt.

Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den Landesgesetzen den Kauf rückgängig machen,
sind vom Verkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises und der Unkosten· zuriickzunehmen; ebenso
Krippensetzer und Klophengste, welche sich in den ersten 10 beziehungsweise 28 Tagen nach Ein-
lieferung in den Depots als solche erweisen. Pferde, welche den Verkäufern nicht eigenthümlich
gehören oder durch einen nicht legitimirten Bevollmächtigten der Kommission vorgestellt werden, sind
vom Kauf ausgeschlossen.

Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften Pferde eine neue, starke rindlederne Treue
mit starkem Gebiß und eine neue Kopfhalfter von Leder oder Hanf mit zwei, mindestens zwei Meter
langen Stricken ohne besondere Vergütung mitzugeben.

Um die Abstammung der vorgeführten Pferde feststellen zu können, sind die Deckscheine
resp. Füllenscheine mitzubringen, auch werden die Verkäufer ersucht, die Schweife der Pferde nicht
zu kupiren oder übermäßig zu verkürzen. Ferner ist es dringend erwünscht, daß ein zu massiger
oder zu weicher Futterzustand bei den zum Verkauf zu stellenden Remonten nicht stattfindet, weil
dadurch die in den Remontedepots vorkommenden Krankheiten sehr viel schwerer zu überstehen sind,
als dies bei rationell und nicht übermäßig gefütterten Remonten der Fall ist. Die auf den Märkten
vorzustellenden Remonten müssen daher in solcher Verfassung sein, daß sie durch mangelhafte
Ernährung nicht gelitten haben und·bei der Musterung ihrem Alter entsprechend in Knochen und
Muskulatur ausgebildet sind. «

Kriegsministerium. Remontirungs-Abtheilung. gez. Hoffmann � Scholtz.
« Namslau, den 4. April 1892:

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß,
daß der Remontemarkt in Namslau auf dem Platze neben der Kaserne der 5. Escadron abgehalten wird.
NO� 1891 « Berlin, den 7. März 1892.

Bekanntmachnng.
Nachdem die Vorbereitungen- zu der Einrichtung des auf Grund des Gesetzes vom 31.

Mai 1891 (R.-G.-Bl. S. 321) einzuführenden Reichsschuldbuchs getroffen worden sind, machen
wir darauf aufmerksam, daß die Eintragungen in das Reichsschuldbuch mit dem J. April d. Js. �
dem Tage, an welchem gemäß Kaiserlicher Verordnung vom 24. Januar d. Js. (R.-G.-Bl. S. 303)
das genannte Gesetz in Kraft tritt � beginnen können. Von dem mit der Bearbeitung der Reichs-
schuldbuchangelegenheiten beauftragten Büreau der unterzeichneten Verwaltung, dem Reichsschuldbüreau in-
Berlin S. W.Oranienstraße Nr. 92j94, werden schon jetztFormulare verabfolgt und Anfragen beantwortet.

Das Büreau ist werktäglich mit Ausnahme der letzten beiden Geschäftstage jeden Monats
von 9 bis 1 Uhr geöffnet. Poftsendungen sind zu frankiren und mit der Adresse:

»An die Reichsschuldenverwaltung « «-.
(Schuldbuchbüreau)

Berlin s. W.
Oranienstraße 92J94.«

zu versehen. -
Zu den Anträgen auf Eintragung in das Buch und den ihnen beizulegenden Verzeichnissen

der zur Umwandlung in eine Buchschuld bestimmten Effekten sind Formulare zu verwenden, welche
in Berlin bei dem Reichsschuldbuchbüreau und außerhalb Berlins bei sämmtlichen Reichsbankhauptstellen,
Reichsbantkstellen, mit Kasseneinrichtung versehenen Reichsbanknebenstellen und der Reichsbankkommandite
in Jnsterburg, sowie bei denjenigen Landeskassen unentgeltlich verabfolgt werden, welche mit. Zahlung
«von Reichsschuldbuchzinsen beauftragt sind.

Gleichzeitig benachrichtigen wir die Inhaber von Reichsschuldverschreibungen, welche von
der neuen Einrichtung Gebrauch machen wollen, daß unter dem Titel ,,Amtliche Nachrichten über
das Deutsche Reichsschuldbuch« von uns eine Zusammenstellung der den Betheiligten wissenszswerthen
Bestimmungen herausgegeben worden ist. Sie enthält insbesondere auch. eine Angabe der mit
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Zahlung der Reichsschuldbuchzinsen außerhalb Berlins beauftragten Landeskassen für jeden einzelnen
Bundesstaat. Die Schrift kann direct von dem Berleger J. Guttentag�Berlin, sowie durch jede
Buchhandlung für den Preis von 40 Pfennig oder per Post franco für 45 Pfennig bezogen werden

Rcichsfchuldenverwaltung. gez. Sydo1v. II. 1:·33 II.
Name-lau, den 13. April 1892.

Vorstehende "Bekanntmachung bringe ich hierdurch mit dem Ben1erken zur öffentlichen
Kenntniß, daß im diesseitigen Kreise die Kreis-Kasse zu Namslau mit Zahlung der Reichsfchuldbuch-
zinsen betraut ist. . -

NO 190l Breslau, den 26. März 1892.
Aus Grund des Artikels 82 Nr. 1 der Ausführungsanweisung vom 5. August 1891 zum

Einkommensteuergesetz vom 24. Juni 1891 bestimmen wir gemäß dem von Euer Hochwohlgeboren
und der dortigen Kreis-Kasse gestellten Antrage

den dritten Monat

eines jeden Quartals als .Hebemonat für die�Erhebung der Einkommensteuer im dortigen Kreise.
Demnach ist vom Rechnungsjahre 1892J93 ab die Einkommensteuer von den Einkommen

von mehr als 3000 Mark und von nicht physischen Personen an die Kreiskasse und von den
Einkommen von nicht mehr als 3000 Mark an den zuständigen« Ortserheberin viertel-
jährlichen Beträgen in der ersten Hälfte der Monate:

Juni, September, Dezember, März
zu entrichten.

Gleichzeitig mit der Einkommensteuer sind nach ministerieller Bestimmung (c0nf. Erlaß
vom 6. Januar 1892, mitgetheilt durch Verfügung vom Z. Februar 1892 3. V. 112) auch die
in monatlichen Raten fälligen, übrigen directen Staatssteuern sowie die Domainen-Amortisations-
und Rentenbankrenten � bei diesen die Zustimmung der Rentenzahlungspflichtigen vorausgesetzt �
vom 1. April 1892 ab in vierteljährigen Raten zu erheben.

Hierdurch bleibt die Befugniß der Steuerpflichtigen zur früheren Entrichtung der Viertel-
jahresbeträge und zur Vorausbezahlung der Steuern und Renten bis zum ganzen Jahres-betrage
unberührt; auch kann die Steuereinsammlung durch ambulante Erheber schon vor dem Hebemonat erfolgen

Die Ablieferung der von den Ortserhebern eingehobenen Steuern 2c. an die Kreis-Kasse
hat gemäß Artikel 82 Nr. 4 der obenbezeichneten Anweisung spätestens fünf Tage vor Ablauf
eines jeden Bierteljahres zu erfolgen. Wegen etwaiger anderweiter Feststellung der Steuer-
ablieserungstage gemäß § 16 Nr. 2 der Gefchäftsanweisung für die Kreissteuereinnehmer vom
30. Dezember 1879 bleibt Bestimmung vorbehalten.

Euer Hochwohlgeboren wollen hiernach baldigst alle Gemeinde- und Gutsvorsteher mit ent-
sprechender Anweisung versehen unsd die Ortsvorstände anweisen, auch die Steuerpflichtigen von
der neuen Entrichtung in Kenntniß zu fetzen.

Königliche Regierung, Abtheilung für direkte Steuern, Domainen und Fasten.
gez. von den Brincken.

Namslau, den 12. April 1892.

Vorstehende Verfügung wird hierdurch zur Kenntniß der Magifträte, Guts- und Gemeinde-
Vorsteher mit dem Ersuchen bezw. Veranlassen gebracht, den Inhalt derselben baldigst in
ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

No. 191] &#39; Namslau, den 12. April 1892.
Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorstände des Kreises ersuche bezw. veranlasse ich, die

Gemeindesteuerlisteu bis spätestens den 21. d. Mts.&#39; an mich zurückzusenden. Dieselben werden -hier
etwa 6 Wochen hindurch gebraucht- werden. -

Den Magisträt·en, Guts- und Gemeindevorständen muß ich anheimgeben, die zur Berech-
nung der Kommunalabgaben aus der Gemeindesteuerlifte erforderlichen Notizen aus derselben ab-
fchriftlich zu entnehmen. ·

R-� 1921 Namsl»au, den It. April 1892.
We en des bevorstehenden Jnalabfchlusses«bei der Ki5niglichen Regierungs-Haupt-Kasse veranlasse ich die its- und Gemeinde-Vorstände des Kreises,

etwaige Forderungen an Transportkpsten für Bettler und·Vagabvnden schleunigst
zur Liquidation zu bringen. P H - - P »



���185��

N-.1931 Namslau, den 6. September 1891.
Die für den hiesigen Kreis errichtete Sparkasse tritt mit dem

I. October d. Js. "
in Wirksamkeit. Von diesem Tage werden Spareinlagen von dem Rendanten derselben-
Könglichen Rentmeister Sontag. in dem Amtslocale der Königlichen Kreiskasse, Andreas,
Kirchstraße hierselst, täglich von .8 bis I Uhr, in besonderen Fällen auch des Pach-
mittags, mit Ausschluß der Sonn- und Festtage entgegengenommen. Außer an dieser
Stelle können Einlagen von Ersparnissen auch an folgende gemäß § 26 des Status
errichteten Recepturen gemacht werden: ·

in Windisch-Marchwitz bei Gemeinde -Vorsteher Zupper,
,, Hönigern ,, Gemeinde-Vorsteher Klose,
,, Dammer Freigutsbesitzer Schott,
,, Strehlitz Gemeindeschreiber Koschig,
,, Schmograu dem- emeritirten Lehrer Quakulinsky,
,, Hennersdorf Gemeinde-Vorsteher Walda,
,, Steinersdors Gastwirth Gowin,
,, Krickau. Gemeinde-Vorsteher Böhm,
,, Reichthal ,, Kämmerer Warzecha.

Die Einlegung von Erfparnissen bei einer der genannten Reeeptur»en erfolgt
mit derselben Sicherheit für den Sparer, wie die bei der Kreissparkasse in Namslau selbst.

Der Kreistag hat, als er die Errichtung einer Sparkasse beschloß, sich der
Hoffnung hingegeben, daß durch die vermehrte und erleichterte Spargelegenheit sich der
Sparsinn der Bevölkerung, namentlich der arbeitenden, heben werde, und dadurch für
alle Theile segensreiche Folgen erwachsen würden; derjenige, welcher sich zum Sparen
entschlossen und sich einen wenn auch noch so kleinen Besitz geschafsen hat, denkt über
die Arbeit selbst sowie über alle diejenigen brennenden Fragen, welche das Wirken auf
dem Lande von Jahr zu Jahr schwieriger und verantwortungsvoller machen, anders als
der, welcher nichts besitzt und nichts erwerben will, sondern nur gerade soviel erarbeitet,
wie er für des Leibes Nothdurft und für einige Genußmittel gebraucht.

Die allmähliche und geduldige Erstrebung dieses Zieles erschien dem Kreistage
so wichtig, daß er mit Einstimmigkeit diejenigen Opfer zu bringen beschloß, welche die
Sparkasse voraussicl;tlich zunächst erfordern wird. Diese Opfer aber würden vergebliche
sein, wenn nicht- im Kreise selbst überall der Ausbreitung der Kreissparkasse und ihrer,
wie wir hoffen, segensreichen Thätigkeit Förderung zu Theil wird. «

Die Bitte um diese Förderung ergeht deshalb an alle Kreiseingesefsenen. Die
Vesitzer mögen durch Belehrung auf ihre Arbeiter einwirken und sie zum Sparen an-
halten; ihnen zu Weihnachten und bei sonst üblichen Gelegenheiten Sparkassenbücher an
Stelle des baaren Geldes fchenken, um den Sinn für das Sparen zu erwecken; sie
mögen aber auch selbst Spareinlagen machen, da die Sparkasse von den Einlagen der
arbeitenden Bevölkerung allein selbstverständlich nicht bestehen kann. Die Amtsvorsteher,
die Guts- und Gemeinde-Vorsteher sowie die Lehrer mögen jede Gelegenheit benutzen,
um für die Kreissparkasse und ihre Zwecke nach Kräften «,u wirken. �

Das Euratorium der Sparkasse wird gebildet durch
den Königl. Landrath als Vorsitzenden,
den Rittmeister a. D., Rittergutsbesitzer von Spiegel zu Dammer,

zugleich als stellvertretenden Vorsitzenden,
den Kgl. Kataster-Kontroleur Rechnungsrath Gadow, ,
den Kaufmann Grützner, beide zu Namslau,
den Rittergutsbesitzer Scholz zu Altstadt.

NO I.94J ; Namslau, den 13. April 1892.
Es wird hierdurch zur ösfentlichen Kenntniß gebracht, daß die Maul- und Klauenfeuche unter

den Rindviehbeständen" des Brauereibesitzer A. Haselbach hier, des Borwerksbesitzer Brauner in
Wilkau und des Dominium in Jauchendorf erloschen ist.
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No. 1951 Namslau, den 9. April 1892.

Invaliditäts- und Altersversicherung.
Anläßlich eines Speeialfalles mache ich die Grundbesitzer des Kreises darauf

aufmerksam, daß nach § 109 des Gesetzes betr. die Invaliditäts- und Altersve"rsicherung
für die Einklebung der Beitragsmarken lediglich der Arbeitgeber verantwortlich ist, sofern
er nicht von dem ihm durch § 144 desgenannten Gesetzes zugestandenen Rechte, das
Einklebegeschiist te. einem bevollmächtigten Betriebsleiter zu übertragen,
Gebrauch gemacht und Namen und Wohnort des bevollmächtigten Vetriebsleiters dem
Vorstande der Versicherungs-Anstalt mitgetheilt hat.
NO« 196·l Namslau, den 26. April 1891.

Bestrafung der Schulversäumnisse.
Die Ortspolizeibehörden ersuche ich ergebenst, die Verordnung vom 25. Februar 1880 Amts-

Blatt Seite 81, über das Verfahren bei Bestrafung der Schulverfäutnnisse, genau beobachten zu
wollen. Dieselbe steht auch nach,Erlaß der Polizei-Verordnung vom 15. September 1886 (Amts-
Blatt Seite 319), auf Grund deren die Bestrafungen zu erfolgen haben, in Geltung.

Es wird besonders darauf zu achten sein, daß nach Zusendung der Schulversäumnißlisten
die ersorderlichen Strafbefehle baldmöglichst erlassen und die Listen ohne Zeitverlust dem Local-
schulinspektor zurückgegeben werden.

Nach § 9 der Verodnung vom 25. Februar 1880 liegt die Prüfung der Entschuldbarkeit
einer Schulversäumniß lediglich dem Loealschulinspektor ob. Glaubt eine Polizeibehörde im einzelnen
Falle nicht, oder nicht ohne Weiteres aus den Strafantrag des Loealschulinspektors eingehen zu
können, so ist nach der Verfügung vom 27. März 1886 (Kreisblatt Seite 124) mit thunlichster
Beschleunigung an mich zu berichten. Ohne Weiteres den Strafantrag des Localschulinspektors
abzulehnen und die Liste demgemäß unerledigt zurück zu geben, steht danach den Ortspolizeibehörden
nicht zu. ���-

N"ainslau, den 12. April 1892.
Vorstehende Bekanntmachung" bringe ich den Herrn Amtsvorstehern hierdurch in Erinnerung.

Dieselbe ist in letzter Zeit wiederholt unbeachtet geblieben, insbesondere ist es vorgekommen, daß seitens
einzelner Amtsvorsteher von einer Bestrafung Abstand genommen worden ist, trotzdem der Ortsschul-
inspeetor dieselbe beantragt hatte. Jch mache daher nochmals darauf aufmerksam, daß dies unzu-
lässig und daß die Ortspolizeibehörde bestrafen muß, wenn uicht etwa gewichtige Gründe hiergegen
sprechen. In solchen Fällen ist schleunigst meine Entscheidung einzuholen. ·, - , ,
NO« I97l Namslau, den 12. April 1892.

Wegesperrung betreffend. .
1. Die Chausseestrecke Haugendorf-Skorischau wird wegen Neuschüttung vom 14. d. Mts. ab bis

auf Weiteres für schweres Fuhrwerk gesperrt. Leichteres Fuhrwerk wird auf den «Homtuerweg
verwiesen.

2. Die Chausseestrecke Namslau bis zum Deutsch-Marchwitz�er Coinmunikationswege (Namslau-
Obischau�er Chaussee) wird wegen «Umbau bis auf Weiteres für jeden Verkehr geschlossen.
Letzterer wird über Deutsch-Marchwitz auf den vorgenannten Weg verwiesen.

. 3. Wegen Weiterschüttung der Dorfftraße Strehlitz wird dieselbe vom Polkowitz�er bis zum Nowak-
Triebe bis auf Weiteres für jeden Verkehr gesperrt und derselbe über den daselbst befind-
lichen Nebenweg geleitet. ·

NO- 1981 Na"mslau, den 30. März 1892.
Der Maurer-Polier Gottlieb .Kruber in Namslau ist derart dem Tranke ergeben, daß

demselben der Besuch von Schankstiitten untersagt werden muß.
- Die Polizei-Verwaltung. gez. Schu"lz.

Namslau, den 7. April 1892.
Indem ich vorstehende Vekanntmachung veröffentliche, ersuche ich die Polizei-Behörden des

Kreises, die Bestimmungen der Kreisblatt-Verfügung vom 5. December 1881 � Kreisblatt Seite 457
� auch bezüglich des &c. Kruber unnachsiehtlith anzuwenden. A

No« 1991 Eckersdorf. den 29. März 189»2.
Die Häuslerfrau Maria Seifert geb. Rokitta in Eckersdors ist derart dem Trunke ergeben,

daß derselben der Besuch von Schankstätten untersagt werden muß.
Der Amtsvorstehcr. gez. Mus ch-ne r.

Namslau, den 7. April 1892.
. Indem ich vorstehende Vekanutmachung verösfentliche, ersuche ich die Polizeibehörden des

Kreises, die Bestimmungen der Kreisblatt-Verfügung vom 5. December 1881 � Kreisblatt Seite
457 -� auch bezüglich der &c. Seifert nnuachsiititlith anzuwenden.
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No. 200] Namslau, den 7. April 1892.
Das Statut der Drainagegenossenfchaft zu Noldau hat die Genehmigung des Herrn Ministers

für Landwirthschaft gefunden. Die Genossenschaft ist damit gefinitiv gebildet und besteht zu Necht.
Als Aufsichtsbehörde der Genossenschaft berufe ich gemäß § 17 des Statuts hierdurch die

erste Generalversammlung der Genossen auf
Sonnabend, den 7. Mai d. Js. Nachmittag I Uhr

in die Schule zu Noldau zusammen.
Gegenstand der Verhandlung: Wahl desLGenossenschaftsvorstandes auf 5 Ihre und zwar

eines Vorstehers, von vier Repräsentanten der Genossenschaftsmitglieder und von 4 Stellvertretern.
§ 12 des Statuts.

Wählbar ist jeder Genosse, welcher den Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte nicht durch
rechtskräftiges Erkenntniß verloren hat.

Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig.
NO- 20ll Namslau, den l2. April 1892.

Mit Bezug auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 28. März er. Stück 14 No. 178
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß das Statut der Drainagegenossenschaft Strehlitz in
.Stiick 14 des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Breslau unter No. 143 veröffentlicht ist.
NO- 202l Namslau, den 11. April 1892.

Der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien hat dem Vorstand des evangelischen
Frauen- und Jungfrauen-Vereins zu Namslau die Genehmigung ertheilt, im Monat Juni d. Js.
eine öffentliche Verloosung von verschiedenen geschenkten Gegenständen zum Besten des eoangelischen
Frauen- und Jungfrauen-Vereins zu veranstalten. .

Es können bis 1000 Loose å« 25 Pfg. innerhalb des Kreises Namslau ausgegeben werden.
Nr« 203l Namslau, den 11. April 1892.

Mit Bezug auf meine Kreisblattverfügung vom 28«. Juli 1891 Seite 307 bringe ich
hierdurch in Erinnerung, daß mir die Lehrer des Kreises alljährlich spätestens bis zum I. Mai
eine Nachweisung derjenigen Kinder einzureichen haben, welche sich bei der Aufnahme in die Schule
als taubstumm erweisen.

Die Gemeinde-Vorstände der Schulorte beauftrage ich, diese Verfügung den Lehrers! � an
1nehrstelIigen Schulen den Hauptlehrern � sofort zur Einsichtnahme vorzulegen.
NO 204l , Namslau, den 11. April 1892.

Die Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises erhalten mit dem diesmaligen Kreiszsblatt
die berichtigten Duplikate der festgesetzten Klassenstener-Zu- und Abgangslisten pro I1. Semester
1891s92 zurück.
NO- 205l « Namslau, den 11. April 1892.

V e r e i d e t: »
der Lehrer Ernst Wiedemann zu Gr.-Marchwitz als Standesbeamten-Stellvertreter für den Standes-
amtsbezirk Windisch-Groß-Marchwitz.

Der Königliche Landrath und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
Willert. «

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Diejenigen Herren Ortserheber des Kreises, welche die unterm 1. v. Mts. (Kreisbl. S. 94)

übersandten Renten-Heberollen bisher nicht zurückgesandt haben, werden hierdurch an sofortige Ein-
«sendung derselben erinnert. · -

Namslau, den 12. April 1892. Königliche Kreis-Kasse. Sontag.

Auctwns-Anzetge.
. Mittwoch, den 4. Mai d. Js.f von 9 Uhr Vormittags ab, sollen hierselbst ungefähr 80

«Gestütpferde, bestehend aus Mutterstuten (meistens bedeckt), Fohlen und 4jährigen«Hengsten, Wallachen
und Stuten meistbietend gegen Baarzahlung verkauft werden.

Sämmtliche 4jährigen und älteren Pferde sind mehr oder weniger geritten. Die zum
Verkauf kommenden gerittenen Pferde werden a«m 2. und 3. «Mai von 7 bis 10 Uhr Vormittags
unter dem Reiter, sowie sämmtliche an denselben Tagen von 4 bis 6 Uhr Nachmittags auf Wunsch
san der Hand gezeigt. » «

Listen über die zur Auction gelangenden Pferde werden am 22. April zum Versand te.
fertig gestellt sein und auf Ansuchen zugeschickt werden. «

Für Personenbesörderung zu den bezüglichen Zügen von und zum Bahnhof Trakehnen
wird am 2., 3. und 4. Mai gesorgt sein.

Trakehnen, den 11. März 1892. Der Landftallmeifter. gez. von Frankenberg. «
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Kontrol-Versammlung.
Die dieöjährigen Frühjahrs-Kontrol-Versammlungen finden wie folgt statt:

1. Zu liei(«-11t11nl � Ring.
Mittwoch den 20. April Nachmittags ! Uhr

für die Mannschaften aus: Creuzendorf, Groß- und Klein-Butschkau, Belmsdorf, Brzezinke, Dörnb«erg,
Drofchkau, Glausche, Proschau, Reichthal, Schadegur, Schmograu, Sgorsellitz, Skorischau.

2. In Rei0l1tl1a.l � Ring.
Mittwoch den 20. April Nachmittags «x24 Uhr

für die Mannschaften aus: Charlottenthal, Buchelsdors mit Haugendorf, Friedrichshilf,Hennersdorf,
Herzberg, Kaulwitz, Lorzendors, Paulsdorf, Polkowitz, Strehlitz, Wallendors.

3. Zu s(3l1wirz an dem You-iinium.
Donnerstag den 2t. April Vormittags 9 Uhr

für die Mannschaften aus: Bankwitz, Dammer, Eckersdorf, Friedrichsberg- Groditz, Gülchen, Hönigern,
Johanngdorf, Minkow-3ky, Nafsadel, Saabe, Schwirz, Sterzendorf, Städtel, SteinerSdorf.

4. Zu Numslau an-der Yragoner-Woferne.
Donnerstag den 21. April Nachmittags 12«J2 Uhr

für die Mannschaften aus: Nam(I-lau, Böhmwitz, Altstadt, Groß-Marchwitz.
5. Zu Namsla11 an der Yragoner-Ftaserne.

Donnerstag den 2l. April Nachmittags 3 Uhr ·
für die Mannschaften aus: Bachowitz, Damnig, Dziedzitz, ElIgnth, Eiödorf, Erdmanngdorf, Gieödorf,
Grambschütz, Jacob-3dorf, Jauchendorf, Krickau, Lankau, Deutsch-, Neu- und Windifch-Marchwitz,
Michelsdors, Mülchen, Niefe, Noldau, Obischau, Reichen, Simmelwitz, Sophienthal, Wilkau.

Es haben Theil zu nehmen:
die Dispositions-Urlanber und Referviften,
die Aiannfchaften der Landwehr und Seewehr ersten Aufgel-ots,
die Ersatz-Referviften, -
die in Folge Reklamation oder als dienftunbrauchbar entlassenen DJiannfchaften.

Die in der Zeit vom 1. April bis 30. September 1880 eingetretenen Mannschaften sind-
v«on der Frühjahrs-Kontrol-Versammlung entbunden, da dieselben zur diesjährigen Herbst-Kontrol-Ver-
sammlung herangezogen werden.

Die Militair-Papiere find mit zur Stelle zu bringen.
Namglau, den 15. März 1892. Königliche Bezirks-Kompagnie.

Der Fußweg, welcher durch den Garten des StelIenbesitzer Golla in Paulsdorf führt, soll
auf Antrag des Besitzer·3 cassirt werden. »

Einspruch hiergegen ist innerhalb 4 Wochen präclusivischer Frist unter Beibringung der«
Begründungsbeweife bei dem unterschriebenen Amt1svorsteher vorzubringen. I

Schmograu, den 7. April 1892. Der Anitsvorfteher. Braune.

Bekanntmakhung. .
Ja unserem Firmenregister ist bei No. 61 das Erlöschen der Firma II(-links(-II I(-til(-r

zu Us»sIsS1na heute eingetragen worden.
Namglau, den 5. April 1892. «Kiinigliches Anstsgericht.

" Bekanntmachnng. U
Die Maul- und Klauenseuche unter dem Rindviehbestande des Brauereibesitzerg Haselbach

hierselbst erloschen ist. D A
Namslau, den 13. April 1892. Die Polizei-Verwaltung.

· gez. Schulz.

L Nichtamtlicher Theil. «

Höhere Mädchenschule.
Anmeldungen von Schülerinnen jedes schulpflichtigen Alters nehme ich bis zum 26. d.

täglich von II-Z Uhr entgegen. In der Unterklasse (1.�3. Schuljahr) finden auch Knaben.
AUM)Ms� D. II0I)orl3ag, iIIorsielievin.
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Wegen des Charfreitags werden Jnserate für
die nächste Nummer des ,,Namslauer Stadtblattes«
bis spätestens »

. heute, Donnerstag
erbeten.

Mittag 12 "gl(ljr

Die EXuedition des ,,I1amølauer Stadll1lalleg.«

- Jn Gemäßheit des § 30 unseres Statuts veröffentlichen wir nachstehend unsere

« Bilanz pro I.1Cll2uartal 1892.
.JIL? -M..f   ; Passiva.

�-L »F-

-.;z«:.:w--

. Bureau-Jnventar-Conto . . 600 �-
Hypotheken-Conto . . . . . 295

- Wechsel-Vorschnß-Conto . . 227 900
Geschäfts-Unkosten-Conto . . 1 27 3 1 I

. Cassa-Conto . . . . . . 2807 . 36

. E-ffeeten-Conto . . . . . 11550 �-

«�-·
-k�-

Ob!

Summa. 244425 47i
Namslau, den 11. April 1892.

Vorschuß-Verein

6530f40
140oo
35519

7256825

0IP!PFEP9f«

Spareinlagen-Conto . . .
Reservefonds-Conto . . .
Dis-positionsfonds-Conto . .
Conto-Corrente-Conto . . .»
Dividenden»-Conto . . . .

. Gewinn- und Verlust-Conto .
. Mitglieder-Guthaben-Conto .

Zinsen-Conto . . . . . 4338
Summa ; 244425 47

85081

FDS

2642sz
13904

35
24

zu Namslan
Gingetragene Genossenschaft mitl5esct�2ränkiter Ftzaftpft«icHt.

B. P1oso11ke. B. Warnen Piotsoh..

Zur 1l1äuseu1age! i
Am --.-»·".«T vorziiglichsten hat sich bewährt

» 6esobälter
st1«yohnint- sa-(3hakin-

Hafer.
Die Giftlösung wird von dem Korn, weil
die Schale entfernt, gut aufgesogen und kann
ich für gute Wirkung jede Garantie leisten.

- (!s5ermania-il1Itagerie
  0soak Metze.

IS- . ,

K« Aufruf� K
Die Statuten Nr. 236 des Lagerbnches des

hiesigen Sterbekassen-Vereins, aus-gestellt für
Frau» Luif e Roeber, früher in Kofchentin,

zuletzt in Schwirz wohnhaft, sind verloren ge-
gangen nnd wird der etwaige Besitzer derselben
aufgefordert, sich innerhalb 4 Wochen bei dem
Unterzcichneten zu melden, andernfalls diese Sta-
tuten na1t) obiger Frist ungiltig sind.

Kofchentin, den 11. April 1892.

Koschentiner Sterbekafsen-
. Verein.

Riibensamen
(!1I)l1erndorfer, gelbe und

rathe Plumpen,
t!I?rlIendorfer Walz-en

empsiehlt in bekannter keimfäyiger Waare

F?-«"iisiii7L«Ti�«"�I2d?"f JTs2-sZFiF"?-II » IIOh9k[ w9kg9k·r « ren» .
erfragen in der Exped. d. Bl.» J
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Zu Ehren des praktischen Arztes Herrn VIII! II(Dkt-CI wird aus Anlaß des
Jnbilänms seiner 60jährigen ärztlichen Thätigkeit am

-· Donnerstag den 21. d. Mts. Nachmittags 2 Uhr
M-«« im, g)aace des «Fl)eyder�scljen «Fbotel·s Hiersek6st K
« ein Feftessen

stattfinden, zu dessen zahlreicher Betheiligung die Unterzeichneten mit dem »Ersuchen ergebenst ein-
laden, die Theilnahme bis spätestens Sonntag den 17. d.« Mts. beim Gastwirth Herrn Beihof
(Heyder�s Hotel) anmelden zu wollen. Preis des Couverts 1,50 Mk. «

Für die Tafelmusik wird ein besonderer Betrag erhoben werden.
Reichthal, den 5. April 1892.

A. Hex-(1er, Jan. spiegel, U!-Ioa«ntzylc,
� Gutsbesitzer. Orgelbaumeister. Bürgermeister. - «

· « » ( O ·« « « -
Umgegend beehre ich mich ganz ergebenst
anzuzeigen, daß ich im Hause des SchUh-
machermeifters Herrn B. Heinrich

hierselbst Krakauerftraße Nr. 9 ein

«FiürMner-GeMäft
eröffnet habe.

Mein reichhaltiges Lager aller in mein
Geschäft einschlagenden Artikel wird, was
ich hoffe, dem hochgeehrten Publikum, welchem ich
prompte und reelle Bedienung zusichere, hinreichende
Auswahl bieten, und bitte ich deshalb, mich mit
Aufträgen gefälligft beehren zu wollen.

Hochachtungsvoll

l-«. slanina,
-» H Kiirschnermeister.

Neu! Ya1tdlttiut)fartIen.tii-u!
womit man auf leichte Art getragene Glac6hand-

schuhe aufsärben kann,

T-·· hniltniarben. L
zum bequemen Färben von Bändern und Stoffen

A jeder Art,

Einem hochgeehrten Publikum von Stadt und

lüftkrt-je lZjerkarl1eu 11nclEjer(1eoor1r1)a1I1eks
in schönften Mustern, W»

-«· .sl3ro"neen
in Gold, Silber, Kupfer und Grün, sowie

Jst-oneeti seine
empsiehlt

, Walt1e111ak Hosianna. »·
E das· ;;eomet:ii«i).c«:ctm-require- geneckt I:-»
IOl. �klS(9he1-, hier, 8ckiüßenfiraHe H,
übernimmt landmesserische nnd en tnr"-«
itechnische Arbeiten jeder Art.

C .-;-;. J,liIenenzutlitkr-Verein« « . «

 Moiitag den IS. April er.
Nachmittags» präc. 4 Uhr

Yersammcung
im Vereinslocal (spätlioh�s Brauerei).

N"B. Bei günstiger Witterung findet Nach-
mittags um 2 Uhr auf dem Bienenstande des
Herrn Kunstgürtner Blas er das Umlogiren eines-
Bienenvolkes aus Stabil- in Mobilwohnung statt.
« Der Vorstand.- - -- - ,-

(;i0ncert-«Jünzeige.
I« Im Stadtpark ?

am 1. 6I)Iierfeiertage H1«a.siiInif-iags

G!roßes Concert
von der verstärkten

Namslauer Stadtkapelle.
Anfang Z«-«2 Uhr. Entree å. Person 30 Pf.

(Z�-I-jin m�s IIOtel.

: Rni1.i!Feiertage.Rbentls Z Mir :
» G r o ß-e s

Extra-Streich-convert.
der Ziamglaner Stadtliapcllk

unter giit.iger Mitwirkung des jungen Violin-
Virtuosen Armut- Brandenburg

vom Königlichen Conservatorium zu Leipzig.
Billets im Vorverkauf sind bis Sonnabend
Abend bei Herrn Kaufmann Wo:-nor å« 50 Pf.
und am ersten Feiertag in meiner Wohnung zu.

haben, an der Kasse 70 Pf.

C. Ell(-Sols,
Kapellmeister.



2. BeilagezuNr.15des ,,Nams-lauer Kreis-blattes.«
Donnerstag, den 14. April 1892.

l1I0

Einem hochgeehrten Publikum von Stadt und Land die ergebene, Anzecge,daß ich mein seit 45 Jahren betriebene6 "
-L-�: Uhren-Geschäft L�

« Wenn 0tt0 sc-hapl:e
übergeben habe. Indem ich für das langjährige Vertrauen bestens danke, bitte ich,
dasselbe auch auf meinen Nachfolger gütigst übertragen zu wollen.

» HochachtYngsvoll
J0s. Th1lema1:m.

« Auf Vorstehendes Bezug nehmend, erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen,
daß ich das Uhren-Gefchrift des Herrn· ·IOS. ?l�I1il(-tu-san
käuflich übernommen habe und dasselbe munter der Firma:

-,,.los. «l�l1ile1uauu&#39;s Nacl1llgk.: Ums sotsa11l(e·kr
fortführen werde. Indem ich bemüht sein werde, in jeder Hinsicht durch Reellität
und folide Preise zufriedenstellende Arbeit zu liefern, bitte ich mein Unternehn en
unterstützen zu wollen und zeichne

NrrmsIau, im April 1892. 0 I,  0 s C II II I II C«
( lxI·(xx

Hochachtung«3voll ergebenst ·

E Gegen Motten E
Echten Campl)er, Naphtalin,
Naphtalincampher, Naphtalin-
papier, bestes Jnsektenpulver,
weiß. Pfeffer und Terpentinöl

Walt1e111ak llot1a1a1m., sz
Unterzeichneter empfiehlt I« fein großes

Lager I von

Wahlen, Brettern -
und Ema rlj1at1en

K· in allen Längen, J
sowie starke

If-eigen und SpeiklJen.
I. schritten

Damratschhamnter,i Post« Kgl. Zombr"owka.

f   Reinen

Gartknhonig
nnd B1enennmchs

kauft jeden Posten

G-:rmanm-ÆrogerIe
0sl:i11« «l�iAtZ9.
Bleichwaaren,

aller Art befördert auch dieses Jahr wieder auf
die Gebirgs Rasen-Bl»eiche III h. Fischer(-
in G-to-litt-Ists(-kg und bittet um zahlreiche Ein-
lieferung

Robert WerI1ek.
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Yrima "z�oriland-(sz»Hement,
Prima Gogoliner Bau- und Diingkalk,

I Glafirte Thonröhren ---.�?:.��
in Ferschiedenen Weiten zu Wasserleitungen, Closetanlagen, Wiesenbrücken  s. w.,»

Glastrte Krippenfchalen und Schwemtroge,
Cement-Beton-Röhren in verfchiedenen Weiten,

� wie solche vom Kreiswegebauamt zu Ueberbrückungen vorgeschrieben sind �-

-" Cement-Beton-Krippen- und -Tröge in allen Magen, «�
sz»sszOJ»e»nsz»F»e3Fszt-Trottoir- und Hansflurplatten, glatt ans!
 Terrazzo- und C"ement-Fliesen :H»»».�-�-

in ve1«fchiedenen Mustern zu Fußbodenbelägen für Haus-fl.ure, Läden n. s. w.

offerire zu  ·

S. Ei(-lSol1oII-S
Die oben verzeichneten Cement-Veton-Waaren, deren Fabrikat mir als ein sehr »gute-Z seit

vielen Jahren bekannt ist, kann ich jedem Bauherrn besonders ihrer Billigkeit und Haltbarkeit wegen
aufs Wärinste empfehlen. Dieselben stehen in Güte jeden anderen theureren aus Stein gcarbeiteten
Waaren gleich.
- Na1ns-lau, den 25. März 1892z Der Kreisbnumeistcr.es-Es�  ,-Als W V-1k«:»-

P l II l1· All M IL.
OL«« Uhrmacher»O» f tu-ist-it--1 I,

-   empfiehlt seine lang bewährte nnd
anerkannt reelle

Werkstatt für Repuraturen,
sowie alle in fein Fisch fchlagende Arbeiten

einer gütigen "Beachtung.
s.1.1.1. .1. .d.1.1.1.J.1.J.1.1.1.1.J.J.1.1.1.1.1.1.J.l.J.J,LIk.»»» I , I II I ., IsI

Zur ersten Eommunion. g
T: « Empfehle das in meinem Verlage erfchienene H:
:E« «Feattjokisct)e «-:J

l Gebet- nnd G-esangt1uIt1
J- von Z:
 Dr. Smollea und H. IBiinninghausen,
T·- in welchem alle gebräuchlichen Gebete und·
Z. Gesänge enthalten sind. «»
;:- Frei- ges. von 1 Mark an. -:

Z: «-us«-». 0sl(ar Witz. J:
- - - - - - - - - - - - - - ·-·-·-«-·-·-·-·-H·-·-«-«F

diIIZ.II.-III
III
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I

I
J
I

ff

Ernst Postraeh�s
Makel-Magazin,

. Audreaskirchstrafze No. 2, .
empfiehlt- sein reichhaltiges Lager von

in allen Holzarten,
also complette Ansstattungen, der Neu-
zeit entsprechend, in solider Arbeit und zeit-
gemäßen Preisen, ferner empfehle «

alle Arten Spiegel
in verschiedenen Größen, mit und ohne
Unters0tz- sowie »
« alle Arten Sorge
in Metall, Eiche und Kiefer zur gefälligen
Beachtung.

Beftellungen
ZUl"

Hielt-Z3äclåerei
erbittet rechtzeitig

R. l(oseawitz« l1outlitokei.
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,----··-« -«-· ---.
-«-" «! «7»««»-...«sz»»«c»»«

  .  --T

H1

H« Geschiift für feinere Maaßarbeit in naturgemiißem Skhuhwerk. K »

J. E0kert
Scyul1machkrmI1c.

scl1iitztzt1stk.!lk.21
empfiehlt sein Lager

eigener Fabrikation
.--. in .j-

Yerren-,Zlamen- .
und .

Æineier«I«cbnben,
sowie

sollst-hole(-a.
Sämmtliche Sachen

werden nur nach neuester
Fa(;on und aus Primit-

Material gefertigt.

ZU-Z g)pecialTikät
H empfehle besonders

OReitsttefelnO
nach neuester Vorschrift.

Chilisalpeter, «

Superphosphate,
«F:ainit u. «Ftakisakz

""psi«h« Waldemar Hoffmann.

wirkte, T.lupine,
Seradella, 1Keigra-J

empfiehlt zur Saat

B. iK1·i(3l1ler,
Briegerftras3e 48, Kohlenplatz".

Garantirt nur allein ächte
Ist. All«-1·ti�s

a r o m a t i s eh e
O

Schwefel-Setfe,
unbedingt wirksamste Seife

gegen alle nur denkbaren Haut- .
unreinigkeiten.

Preis -Z. Stck. 50 Pfg» 3 Stck. 1,25 Mk
Zu haben -

in NctIts1sII in der Apotheke.

i lElaa.senstein Cz V0gler,
Erste n. alteIik 3nnoncen-(IIxpkdilum

B!-est-Ia,
besorgen zu Originals-reisen ohne jeden

Aufschlag ·
alle Arten von Anzetgen

l in alle Zeitungen der Welt.

Meine Böttrherei
befindet sich- vom 1. April ab

i  Bahnhofftraße l T-
beim Xleisttiermstr. Herrn Wolf.

M. Alhinslky.
= Strcmdfchul)e =
aus farbigen- Leder für Mädchen u. Kinder

O Paar I Mark 50 Pf.
«"W« lljolIa1«t1 lIa1tsclIilt1.



Portl;nd-Eemcnt
in allen Packungen aus den Fabriken der Schlesischcn« Actien-Gesell-

fchuft zu Sk0sch0w"-Z empfiehli billigft
0tt0 Palast.

J Reuk1eiten
T· Von «�-·

lli1ten Ei Mützen
f»

Herrenu?Einaben
i empfiehlt in

größter glu6wahlc
»- - - - billigfExU Z1:!eisetc.

Militair-, Beamten-, Livr(Ze- U. Schulmiitzen.

In Naa1s1aa zu l1a-ben bei .
Julius Wzionteol( jun.

Sopyug und CiroI3I1iil)lc
verschiedener Art, .

elegant und gut gearbeitet, verkauft sehr preiswerth
Cis. ca?-J-wlioh,

. Tapezier.

Dunkles Lagerbier
in Patentverfchelnßflafchen ·

(Hopf G Görke), hoch»fcine Qualität
D&#39; 25 Ft. 3 Mark -J

empfiehlt Paul Müller,
« Ring.-)

Zieigta«:-, engk. Rufen-
möhren- und rothen
Hpeifemöt)rensamen A

«-»Ah« Robert Werner.

Unterzeichneter empfiehlt sich

zum stimmen um! Monat-iren
von JFl«ügekn um! IBianinos
und bittet .um gefl. Offerten, welche jederzeit in
der Exped. d. Bl. für mich angenommen werden.

Paul -Ia!-as(-holt,
Klavierftimncer

krieg, Friedrichstraße 12.

l-Ist. steiler, ;tEi·2g-1itz,
gväßteII)ianofovte-i!gPlal;nil3»M-I)entss:lilantls,

��- je ert ����
Fliig9l.l�iitl1il10sa.lltIkIIIlIl1illlI1s
in anerkannt vorziiglicher Haltbarkeit, Tonfchön-

heit und Spielart zu mäßigen Preisen.
Prämiirt auf 13 großen Ausftellungen.

Stroh - Verkauf.
Zwei 8okioek -RoggenI)troYI,

K Schock 24 Mk«

3-4 8ck1oek«t gutes «J3aferIiroY1,
K Schock 16 Mk.

»« S. konnte
in Hi5nigcrn. »

J! Essig» V. (I«csskIspt]ts(-a --«-« d «-Zeno« «Zooo 4Y)«Z)«·1«I«1««·T
on 0kiklan1kkösso I?-sc-bono LI1sto1--Albas: VER-E1-iic1ek 0ott1ngok la Uhu S. D. wiegst Rauch-

nto11si1ian-I«�abki1k. stets das Konnte. Bi1liksto Bo-
(iion1u1ik. Nur für schrie!-vor-häutet.

set-a.(1e11a.
in größeren und kleineren Posten abzugeben

C. M-aber.
� « :-F « « Ein hochtrage1tdes «�

Burt1tsrt1u1eIn
� «- billig. zu verkaufen- Nähere

Auskunft« in der Exped. d. Bl.
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P . Chili-Salpeter, n
Bau?alk, Kainit, StaH,-bkalk

Portland-Cement Kalisalz, Düngung,
zu zeitgemäß billigen Preisen,

sowie sämmtliche chemischen Düngemittel
zu silesia-Fabrikpreisen empfiehlt

II l(t«i(3lIl0t«O. . J

T »  » Briegerstraße 48, Kohlenplatz. JK-· Z3ettfedern i ··«H   L
werden in der neuesten Reinigungs- nnd Desinfektions-Anstalt täglich gereinigt

l1lIIlI1SkI-
: ? i, Klosterftraße Eli -

��·-··-z;kk;«,,,,«s-k,k«k« »» W- Liot1oka.Klaviekstiickod M k- I
(VeVfchkSVEM! GV3ßkU)- siogist:«Ilifnuenå-. i?i:ik(xII1Ig«?nvolkoip2ig.

" , Beste und. biJligste Bezugsquelle von Biichem
und MusiJcalieu. Kat-a.l0ge g«ra.tis. ·

S-chneidemaschin«en,
Siedemc3schinen . Zur g)aaI:mit 8, 10, l1 un 12« Mundftück,

TFJaferqueIsrlJeFI,
"gRuBe1;scF)ne1der

(3 rö en),
«smrt0ffecgraöer

(fehr billig),
ParIoffelsortirmasrlJinen
« » (Z«Sorten), « «

2Breitsaemasch1nen,
PferderechLen (Sprkialitåt)

liefert zu billigen greifen Links bekannter Güte
die Mafkhinenfabrik

Alls(-St-l; Bolze-
vorm. Th. Müller F-. ca.

-« in Name!-Ia. I
Reparaturen »

we de v -iai ·r n prompt un gft ausgeführt.

Golde nat! rathe Klumpen.
Golde 0l1okutl0klek.
Rathe h1amm1ttl1.
Pot1·1�s lii8sot;-l7utiokkiitIoI1.
weissela1tIt3ktal-Zacl(t-trillion

lI1iil1l�l3l1 « »«

Miit! stI0isSiil11�ElI,
alles 189ler Ernte, empfiehlt
, G- K-«-sID(--« "

weiss» gkiiakiiaago Futter!

Hoff. Murgak«ine«
empfie"t)lt in bekannt bester Qualität

Paul iK0s0hwitz
R i n
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- I· Für Zahnleidcnde emfehlc mein Atclier für künstlichen Zahuersatz. K
Schn1erzloses Einsetzen künstlicher Zähne sowie schmerzloses Plombiren und

«« » «rz Ze"� » . « ig r · fix g
 J «-.-« «-.»"· Sitz, naturgetreues Aussehen und Brauchbarke1t beim Karten. � Wemger Be-
- «--«-« - .- . :- «-  « m1ttelte Ausnahmepre1se. Hugo tla1s1e1-, Zahntechmker.

»  Nervtödten nach den neuesten Methoden.
«·"n meinem Atelier werden nur englische und amerikanische Mineralzähne, -s bester Zualität, verarbeitet, sowie die Adhäsions- und Saugkammer-Gebißplatten

:.-k:.««;I;;-««-«» nur aus dem reinsten Para-Kautschuk hergestellt und durch Einlegen von Gold,
 Platin oder anderem E)Jietall fast unzerbrechlich sind. � Umarbeitungen unpassender
, , «« «« »« «� � Piecen und Reparaturen in ku ester It � Vollstand e Garantie r uten

IV»
Ring 7, parterre. «

si1eSja. Verein rlJemisrtJer Ifal1riltenI »
zu antun (Stat. d. Bresl.-Freib;-Bahn), Ist(-Sinn (Schweidn. Stadtgr. 12) und M(-k2(10kk

(an der Scl)les. Geh.-B.).
Unter Gehalts-Garantie offeriren. wir unsere bekannten Dünger-Präparate, sowie

die sonstigen gangbaren DünguIittel, U. A. auch feinst gemahlene Thomasschlacke.
Proben und Preis-Courants aus Verlangen fra-nco.

Aufträge zu Fabrikpreisen übernimmt Herr Rad. litt(-litt-r, NamS1ua.

We Ynnancen-E.tpcdi.tian
Voll

- Rudolf Masse. B!-(-slau.«
0hlo.uo1--stro.sso 85, I �l�k.

- besorgt pünktlich und zu den Origiualpreifen
der Zeitungen, ohne Spesen,

gsnserate Jeder Gattung,
z. B. Gefchäftsanzeigen, Pacht-, Heiraths-,
Stellengesuche, Guts- und Geschäfts-An-
und Verkänfe &c. g
an alle Zeitungen desJn-und Anstandes.

Belege werden für jede »Einrückung ge-
liefert nnd bei größeren Aufträgen Rabatt
gewährt. Kostenvoranschläge und Kataloge
gratis.

II-T-sse1·9S

O sal11nak- &#39;ker11ent1n-se1fen1111lier O
löst überraschend schnell allen Schmutz der damit
eingeweichten Wäsche und erleichtert in hervor-
ragender Weise das Reinigen derselben.

Zu haben bei
0Soak Platze,

g g Germania-Drogerie. » «

llaltbarster I««usstIo(leu-tnstkjol1!
»O Bernfteån- O

8ckIneikiroeken-Geikaek
über Nacht trocknend, geruchloö, nicht

IsDIt-D-M-nachklebend, mit Farben in 4 Nüancen.
Vorriithig zum Fabrikpreis, Musteraufsttiche

und Prospecte»gratig, in Nancslau bei
Paul IT0SoI1wlt2.

Meine grosse Instituts!

(HsterHi�e-rn
-Osterhas en

in Ck!ftoliolatle, tJlslarzip im U» Zucker
empfehle einer gütigen Beachtung.

II. liest-litt-its.
Conditorei.

Zur E1«i1l1jal1kssaat!
Allllltl�I1l5lIl(l.il&#39; lll1tl l-BlliBW1lzBl�

saathatek,
Kothlt1ee, seka(lella,

·l�hymoti1ee etc.
otkerixt billig-st

0swal(t «l�sohaoheI
N constant.

Eine ljott)tragcnde Stute,
jeden Tag zum Abfohlen, für mich nicht zu ver-
wenden, oerkaufe sofort. i

A. se-ö1«tneI-.
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M 5  I&#39; Fünf Mark pro 9aa·rtal ··MPO M 5
- - - bei allen deutschen Postanstalten. - I -

,,«gZerl?iner YTeuesie Nachrichten«
��)k: Unparteiisch.e Zeitung. :�(��

2Inal tågli-kfc (an-if» :lllIlon.tags).
RedalItion und Bxpedition: Berlin sW., Icön.iggrä.tzer strasse 4l.

schnelle, ausfiihrliche u. unpartei-E s ((;kzkjs·.)B9jk,1zz»k-Her;
iscl1e politische Berichterstattung.;1. Deutscher Haust-I.eun(1«.
Wiedergabe interessirender Meinungs-? « ,
.. ... . Z &#39;11t·t; Z«tsh&#39;ft 16D k&#39;tausserungen der Parte1blatter aller R1ch-; ! »J,IF»IsJ«sHszh?1 sc U W« me M A«
tungen. »�� Ausiiil1rlicl1e P a rl a m ents- B e-  2» » I11usn-irre H0(19nz9jtungcc,·
richte« «� Tremiche mi1ita«irische Auf·  � 8seitig mit schnitt1nust-er- monat-lich «
Sätze. � interessante I«ol.cal-, The-Es« »llum0ristjsszhesEszh0«, wM»m»«
ater- u. Gerichts-Nachr1c;hten. �; «
Elingehendste Nachrichten über Musik,Z4« --v9«093""9s·Bla« - Z9hUtä8j8-
Kunst nnd Wissenschaft. � Anskii1»--Es� .-I--m(lwirtbscbaftlicI1s Z0itusIg«-
licher I:Iandelstheil. � vollständig-E Vi81·2eImtägIg·
s t e s Ooursblatt. ��- Lotterielisten. � Perso- Z 6. ,,DI9 I&#39;IAU8fkAU«- vie1·20b11tägig"-

. nat-Veränderungen in der Armee, Ma-ä7. ,,Produl(ten- u. Waaren-ldakl(t-Bel·icl1t«.,
rine und, Civil-Verwaltung sofort undZ »kkz«,henk1j«;h,
vollständig.  8. ,,lleutscl1oI· llechtsspiegel«, «
FeUiIlet011s, R0mane und N 0veIIeI1 der  samml. neuer Gesetze u. Reichsg«er.�Elntscheid.;

hervor:-agendsten Autoren. J« USE« BE«-Mk«
Neu hinzutretenden Abonnenten wird der. Anfang des vortrefflichen Rom:-ins:

l ,,Fär die JlZht-ei der F«-a·tnilje««
. von (3larissa Lohde

auf uns mitgetheilten Wunsch gratis nachgeliefert.
Aui1.n»g«--.- 37,000! s

-ig9I1 innen ,,Berliner Neuesten Nachrichten«
haben vortret�tllc11e Wirkung! Preis tiir die 6gespaltene Zeile 4() Pf. c

Auf Wunsch Probe-Nummern g-·atis unt! trane0!

simmenlhaler  ,s.»"..k..-«..
«gBuccenkåcber, -.-. -.
1«eive Rasse- Vier Wochen alt, sehr schön gebaut, » -
verkaut

is«

ts data. slutnenau Los-se
bei K""st««« .  zur rJi)ierfchau des kandw,. Vereins

DIIIIIJ II

6000 Muth OF-H! M-Z«-I
1verden pr. I. Mai oder I. Juli er. zur ersten bei PiStZ0Uka«-
Hypothek gesucht. Näh(-reö in der Exped; d. Bis 9afll)ofbefUzer.
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können sich melden bei 0
Handarbetter

Maurermeister.
«« u w ar ·«MdßIRswgl zu?illigstE:tPr�ePn
 st1ictiaki1 aaasc1ii1a.

Klosterftraße 26.

« Nunkelrüben- »

Samen

-III Junius

I-rErnti:

G1n Knabe
mit guter Schnlbildung findet in meiner
Bnchdrnckerei als Lehrling Aufnahme.

(). ()pit2. H
, 2 il-3lJrl1urskt1en

können sich melden bei

J. I-Ecke!-t,
Schuhmachermeister. - �

Ell

««EcIsg1I11:

1ll«IlN st

IIserdkzayItmaig etc.
« empfiehlt

lulius Wzionteolc.

Saat-Kartoffeln.
150 (!1tr. frühe Rosen
und 200 (I1tr. (!1utztIo,

für leichtesten Boden noch hochertragreich, per
Tit. mit 3,00 abzugeben

Dom. FxiggMem1oll.
Ein Weit-u.Magenpferd,
Rappstute, 9 Jahr alt, flotter Gänger, verkauft

·Ias(3I1lI0,
» Namslau, Wilhelmstr. 22.

Eine Salbe,
mit welcher man jedes Leder, Stiefel, Geschirre
con ervirt, weich und wasserdicht macht istf

Kroner�s Lederfett-
Dosen von 10 bis 80 Pfg. Allein echt bei

Herrn. potnvisoh.
Schuh-Handlung.

Zweiter nnd YrtIeiterinnkn
für dauernde Beschäftigung können sich melden bei

Ziegekmeifler Seie-,
Dampfziegelei Sagen l(I-it-l(e.

O-

Einen Lehrling
fU"cht E. LIzI110I10, Sattlermstr. H «

sEin- einfacher, stets nüchterner,�"verheiratheter

«H3.ukscHer,
der die Feldarbeit von 20 Morgen zu besorgen
hat, kann sich zu baldigem Antritt melden in
Hönigern bei Frau DIzkkjn

geb. von Warne-.

Die »Germania«, Lebens-Versichernngs-
Actien-Gesellschaft Zu Stettin übernimmt vom 1.
März d. J. ab für apital-Versicherungen auf den
Todes-sall mit abgekürzter Prämienzahlung und abg-
kü V �t Zahlu « äß�rzter ersicherungs et gegen ng einer m 1g,enZ1schlagsprämie auch das Invaliditäts-Risiko in « er«

eise, daß der Versicherte vom«Eintritt der Jnvalidität
ab je nach dem Grade derselben von weiterer Prämien-
zahlung ganz oder theilweise befreit wird. Gleichzeitig
kann bei Versicherungen mit abgekürzter Versicherungs-
zeit die Zahlung einer Reine von 5 pCt. des versicher-
ten Kapitals bis ur Fälligkeit desselben für den Inva-liditäts-fall mitverEchert werden. Von besonderer Be-
deutun hierbei ist, daß die Gesellschaft das Invaliditäts-
Risito sowohl für die durch Körperverlehuug als durch
Erkrankung, wie z. B. Erblindung, Lähmung, Gicht,
GI1s;tesstörung 2c. , herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit
tt ·g

Kirchlcche Nachrichten.
Namslau.

i Am Charfreitag:
Polnisch Vormittag 7«- Uhr: Herr Pastor Nitransky..
Deutsch Vormittag 10 Uhr: Herr Pastor Klaembt.
Nachmittag 2 Uhr: Herr Pastor Klaembt.

« Collekte für den. hiesigen Bethanienverein.
Am I. heiligen Ostertage, den 17. April, predigen:

Polnisch Vormittag 7«- Uhr: Herr Pastor N1transky..
Deutsch Vormittag 10 Uhr: Herr Pastor Klaembt.
Nachm. 2 Uhr: Herr Pastor Nitransky.

« Am 2. heiligen Ostertage:
Deutsch Vorm. 7«- Uhr: Herr Pastor Nitra·nsky.
Deutsch Vorm. 10 Uhr: Herr Pastor Klaembt.
Nachmittag S Uhr: Herr Pastor Klaembt.

C-ollecte für-. die Breslauer Stadtmission.
Dienstag den Z. Feiertag, den 19. April: Prüfung

der deutschen Confirmanden.
Freitag den 22. April Vormittag S Uhr: Beichte und

heiliges Abendmahl: Herr Pastor Nitransky.




